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'

wird beanfagt,

den Antrag auf Zulaesung der Berufung zuruckzuweieen eowie
den Antrag auf Bewilligung der Prozeeekoelenhilfe zur0ckzuweisen.

tsegr[ndung: i

esbestehen keine emstlichen Ziweifel an der Richtigkeit des Urteils vom 17.Januar2011. Das
Urteil isJ richtig, weshalb an dieEer Stelle nur auf folgendes hingewiesen werden soll:

Die Regelungen der NuEungsordnung dee interdisziplinären Forschungszentrum$ für
biowiseensctraftliche Gfundlagen der Umweltsicherung der Beklagrten vom 27. oktLberZo04 in der
Fassung vom 2. Juni 2010 enthalten in Ziffer 2 Regelungen zur Ausübung dee Hausrechts im lFZ.
Aus Ziffer 2.1 ergibt eich, dass der Sprecher im Namen des Prüsidenten-das Hausrecht in den in
Nr. ],2 genannten Gebäuden des IFZ austrbt. Durch dieee Vertretungsrggelung wird jedoch nicht
die Kompetenz des Präsidenten.gemäß $ 38 Absate 1 SaE 3 HHG, welcfrer über die Ausübung
des HauErechte entscheidet, beschnitten. Vielmehr ist eine weitere Person - naben dem
Präsidenten - berechtigt, das Hausrecht ebenfalls euszuilben. lm üMgen wäre der Sprecher des
IFZ auch nicht befugt, das Hausverbot für den geeamten Bereich der Universität, wie es im Fatl
des Klägers auggesprochen wurde, zu verhängen. Von daher ksnn es euf die vom Kläger nunmehr
eingebrachte Rqelung nicht ankommen. Soweit sich der Kläger auf Ziffer 5.1 benrft, wonach dss
IFZ a.n Werktagen zu Dienstzeiten ffei zugänglich sei, widerspricht auch dies nictrt der Verhängung
des Hausverbots gegentlber'dem Kläger. Daee ein GEbäude frei zugänglich ist steht de-r
Verhängung einee Heusverbots nicht entgegen, da ee aneonsten der Regelungen in äffer Z euctr
nicht beriufi hätte.
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Sehr geehrte Damen und Herren,

in dem Verwaltungsstreifverfahren

Bergstedt, Jörg ./. Justus-Liebig-Universität Gießen

erhalten Sie anbei eine Kopie des Schriftsatzes vom 21.03.2011 mit der Bitte um Kenntnis-
nahme. l

Hochachtungsvoll
Au$nordnung

341 17 Kassel ' Brtlder-Grimm-PlaE 1 n

Telefon (0561) 1007-0.Telefax (0561) 1007 264 - Sprechzeiten: Mo-Do: 09.00 bis 12.00 Uhr
Die Einreichung elektronischer Dokurnente ist in den dafür zugelassehen Verfahren möglich,
siehe vrnrnr.vgh-kassel justiz.hessen.de


